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Projektantrag 
 
Der Projektantrag muss in schriftlicher Form beim Jobcenter StädteRegion Aachen, Team 664 
„Eingliederungsleistungen-Maßnahme- und Projektförderung“, Postfach 100 160, 52001 Aachen 
eingereicht werden. 
Der Projektantrag muss eine aussagefähige Projektidee/-beschreibung sowie einen Finanzierungsplan 
beinhalten. 
Die Inhalte der Prüfung / Auswertung sind dem Merkblatt III zu entnehmen. 

 
Interessenbekundungsverfahren 
 
Jobcenter 
 
In der Interessenbekundung sind folgende Angaben zwingend erforderlich: 
 

 Arbeitsmarktpolitische Hintergrund 

 Ziele 

 Zielgruppen 

 Durchführungs-(Projekt)-Zeitraum 
 
Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt und die Finanzierungsgrundlagen sind ausreichend 
zu erläutern. 
Beispiel: 

 Haushaltsmittel / Verpflichtungsermächtigungen stehen zur Verfügung 

 Höhe der Finanzierung (Angabe in Prozent) 

 ggf. Angabe eines Eigenanteils Zuwendungsempfänger (Angabe in Prozent) 

 Beschreibung geeigneter Zuwendungsempfänger 
 
Die Mindestvorgaben an das einzureichende Konzept zur inhaltlichen Ausgestaltung des Projektes sind 
ausreichend zu erläutern. 
 
Das Bewertungsverfahren mit seinen wesentlichen Bewertungskriterien ist anzugeben. 
Beispiel Bewertungskriterien: 

 Innovationsgehalt 

 Passfähigkeit und Schlüssigkeit der Problemlage mit dem Handlungsbedarf 

 Ziel(-gruppen) Orientierung sowie deren Übereinstimmung zum Problemaufriss und 
Handlungsbedarf 

 strategische und operative Einbindung von Kooperations- und Netzwerkpartnern 

 Weiterführungsperspektiven nach der Projektförderung und Transferstrategien zur 
Übertragbarkeit 

 Beitrag zur Kofinanzierung; Benennung und Darstellung des Eigenanteils von mindestens 
(Angabe in Prozent) 

 Darstellung der (internen/externen) Evaluation  
 
Die Art des Interessenbekundungsverfahrens (einstufiges/mehrstufiges) sowie der Zeitplan ist 
anzugeben. 
 
Stufe 1: Interessenbekundung 
Stufe 2: Antragsverfahren 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Die Unterlagen sind gemäß den Angaben der Interessenbekundung in schriftlicher Form unter 
Berücksichtigung der jeweils genannten Fristen bei der in der Interessenbekundung genannten 
Regiestelle einzureichen. 

 
  


